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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses fiir Sport und Ehrenamt (5. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
— Drucksache 21/5921 —

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Forderung des Spitzensports
und weiterer MaBnahmen gesamtstaatlicher Bedeutung im Sport
sowie zur Errichtung der Spitzensport-Agentur

(Sportfordergesetz — SpoFoG)

A. Problem

Die Forderung des Spitzensports aus offentlichen Bundesmitteln ist in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Dennoch konnten die sportlichen Erfolge
deutscher Athletinnen und Athleten — insbesondere bei Olympischen und Para-
lympischen Spielen sowie bei Welt- und Europameisterschaften — im Verhiltnis
zum Mitteleinsatz nicht entsprechend gesteigert werden. Bereits 2016 beschlos-
sen das Bundesministerium des Innern (BMI) und der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) zusammen mit der Sportministerkonferenz der Lander ein Re-
formkonzept zur Neustrukturierung des Leistungssports. Allerdings hat sich in
den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Anderungen bei einzelnen Strukturele-
menten nicht ausreichen, um bessere Rahmenbedingungen fiir die Athletinnen
und Athleten, die notwendige Weiterentwicklung des Leistungssports und vor al-
lem groBere sportliche Erfolge sicherzustellen. Mit dem Gesetz sollen die Spit-
zensportforderung und die Mittelvergabe dafiir grundlegend neu aufgestellt wer-
den, um Deutschlands Chancen auf erfolgreiche Teilnahme an internationalen
Wettkdmpfen — auch im Hinblick auf eine Bewerbung um Olympische und Para-
lympische Spiele — deutlich zu erhéhen.

B. Losung

Der Gesetzentwurf wurde durch einen Anderungsantrag der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(5)127 geéndert und ergénzt und
stellt die Forderung des Spitzensports nun auf eine spezialgesetzliche Grundlage
und schafft ein ganzheitliches System fiir die Spitzensportférderung in Deutsch-
land.
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Annahme des Gesetzentwurfs in geinderter Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die
Stimmen der Fraktion Die Linke.

C. Alternativen
Ablehnung des Gesetzentwurfs.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Mit der Einrichtung der Spitzensport-Agentur und deren vollstdndiger Aufgaben-
wahrnehmung entstehen ab 2031 dauerhaft jahrliche Mehrausgaben in Héhe von
insgesamt 8,4 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Personalkosten circa 5,5 Mio.
Euro. Hinzu kommen Sachkosten in Héhe von 2,4 Mio. Euro sowie Investitions-
kosten in Hohe von 448 000 Euro. Mit der vollstindigen Aufgabenwahrnehmung
in der Spitzensport-Agentur fallen nach dem Jahr 2029 nach Schitzung der Bun-
desregierung bis zu 14 Planstellen in der Bundesverwaltung weg. Fiir die Kom-
munen sind Mehrausgaben nicht zu erwarten. Fiir die Lander entstehen Mehraus-
gaben flir die Wahrnehmung der Tétigkeiten in den Gremien der Spitzensport-
Agentur. Die Hohe dieser Ausgaben wird nicht quantifiziert.

E. Erfiilllungsaufwand

E.1 Erflllungsaufwand fir Blrgerinnen und Blirger

Keiner.

E.2 Erflllungsaufwand fir die Wirtschaft

Fir die Wirtschaft reduziert sich der jdhrliche Erfiillungsaufwand um rund
1,36 Mio. Euro, die auf Biirokratiekosten aus Informationspflichten entfallen.

Davon Birokratiekosten aus Informationspflichten

Die Biirokratiekosten reduzieren sich um 1,36 Millionen Euro.

E.3 Erflllungsaufwand der Verwaltung

Fiir die Bundesverwaltung erhoht sich der jéhrliche Erfiillungsaufwand um rund
6,26 Mio. Euro. Soweit der Erfiillungsaufwand des Bundes haushaltswirksam
wird und nicht unter ,,D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand* dargestellt
ist, wird er im Einzelplan 04 gegenfinanziert.

F. Weitere Kosten

Keine.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschlie3en,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5921 mit folgenden MaBgaben, im Ubrigen
unverdndert anzunehmen:

1. § 1 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,,.Deutschland* die Angabe
,und achtet dabei die verfassungsrechtlich verankerte Autonomie des
Sports* eingefiigt.

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

dd)

In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,,, achtet die Eigen-
standigkeit des Sports* gestrichen.

In Nummer 2 wird nach der Angabe ,,Trainer die Angabe ,,sowie
ihrer angemessenen Vergiitung* eingefligt.

Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

,»3. dem Aufbau, Erhalt und Betrieb leistungsfahiger, professio-
neller und nach den Grundsétzen guter Verbandsfiihrung or-
ganisierter Verbandsstrukturen im Spitzensportbereich, ™.

In Nummer 4 wird nach der Angabe ,,Spitzenathleten, die An-
gabe ,hierzu zdhlt auch der Aufbau und Betrieb eines wirkungs-
orientierten Zentrums fiir Safe Sport e. V., eingefiigt.

2. In §4 Absatz2 Nummer 2 wird nach der Angabe ,,vorgeht die Angabe
»» dazu insbesondere den Safe Sport Code fiir den organisierten Sport um-
setzt* eingefiigt.

3. In§ 13 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,,systematische Entwicklung* durch
die Angabe ,,Steuerung™ ersetzt.

4. §19 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

In Satz 1 vor der Angabe zu Nummer 1 wird die Angabe ,,neun*
durch die Angabe ,,zehn* ersetzt.

Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1.  finf Mitglieder vom Bund entsendet werden, wobei davon
drei Mitglieder dem Deutschen Bundestag und hiervon je-
weils ein Mitglied des Haushaltsausschusses, des Ausschus-
ses flir Sport und Ehrenamt und des Verteidigungsausschus-
ses, die von ihren Ausschiissen benannt werden, ein Mit-
glied dem Bundeskanzleramt und ein Mitglied dem Bundes-
ministerium der Finanzen angehdren,”.

Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,»2. vier Mitglieder vom Deutschen Olympischen Sportbund
entsendet werden, wovon ein Mitglied der Athletenkommis-
sion des Deutschen Olympischen Sportbundes angehdrt,
und*®.
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b) In Absatz 2 wird die Angabe ,,Mitglieder des Stiftungsrats* durch die
Angabe ,,entsendenden Stellen* ersetzt und wird nach der Angabe ,,be-
nennen” die Angabe , fiir jedes Mitglied* eingefiigt.

¢) In Absatz 3 wird die Angabe ,.fiir eine Amtszeit von vier Jahren® ge-
strichen.

d) In Absatz 4 wird die Angabe ,,Ein Mitglied des Bundeskanzleramtes*
durch die Angabe ,,Das Mitglied des Stiftungsrats, das dem Bundes-
kanzleramt angehort, ersetzt.

5. § 20 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 2 wird vor Satz 1 der folgende Satz eingefiigt:

,,Der Stiftungsrat wird von dem Vorsitz mindestens zweimal im Kalen-
derjahr zu einer Sitzung einberufen.*

b) Absatz 6 wird gestrichen.
c) Die Absétze 7 und 8 werden zu den Absétzen 6 und 7.
6. §21 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz1 wird die Angabe ,einfacher Mehrheit“ durch die Angabe
,,zwei Dritteln der Stimmen seiner gesetzlichen Mitglieder* ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,,Stimmen* durch die Angabe ,,Stimme* er-
setzt und wird die Angabe ,sowie der Mitglieder nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 2 gestrichen.

7. In § 23 Absatz 2 wird die Angabe ,,Bundeskanzleramt entsendet™ durch die
Angabe ,,Bundeskanzleramt und die Sportministerkonferenz der Lénder ent-
senden jeweils* ersetzt.

8. § 24 Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Der Sportfachbeirat berédt den Stiftungsrat und den Vorstand bei
der Planung und Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben. Der Sportfach-
beirat wird von seinem Vorsitz oder auf Antrag des Vorstandes zu einer Sit-
zung einberufen. Der Vorstand tagt mindestens zweimal im Kalenderjahr ge-
meinsam mit dem Sportfachbeirat.

9. § 28 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Bericht schlieBt eine Evaluation des freiwilligen Beitritts der Zuwen-
dungsempfanger zum Zentrum fiir Safe Sport e. V. im Rahmen des geméif
§ 4 Absatz 2 Nummer 2 erster Halbsatz geforderten entschiedenen Vorge-
hens gegen jede Form physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt so-
wie der Festbetragsfinanzierung nach § 13 Absatz 4 Satz 1 ein.”

10. § 29 wird durch den folgenden § 29 ersetzt:

»3 29
Inkrafttreten

§4 A"bsatz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz tritt am 1. Januar 2029 in
Kraft. Im Ubrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkiindung in Kraft.”
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Bericht der Abgeordneten Artur Auernhammer, Lars Schieske, Bettina Lugk, Tina
Winklmann und Christian Gorke

A. Allgemeiner Teil

. Uberweisung

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5921 wurde in der 80. Sitzung des Deutschen Bundestags am 21. Mai
2026 an den Ausschuss fiir Sport und Ehrenamt zur federfiihrenden Beratung sowie an den Haushaltsausschuss
und an den Verteidigungsausschuss zur Mitberatung iiberwiesen. Der Parlamentarische Beirat fiir nachhaltige
Entwicklung und Zukunftsfragen hat sich gutachterlich beteiligt.

Il. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Mit dem Gesetzentwurf soll die Férderung des Spitzensports in Deutschland erstmals in einem eigenen Sportfor-
dergesetz geregelt werden und dadurch kiinftig effizienter, transparenter und erfolgsorientierter erfolgen. Der Ge-
setzentwurf sieht u.a. vor:

—  Kernelement ist die Griindung einer unabhéngigen Spitzensport-Agentur fiir die Mittelvergabe als rechtsfa-
hige Stiftung des offentlichen Rechts mit Sitz in Leipzig. Sie soll die Foérderung klar am internationalen
Leistungsziel ausrichten und diese potenzial- und erfolgsorientiert strukturieren. Dabei soll sie unabhingig
entscheiden, zugleich aber durch die relevanten Akteure des Spitzensports in einem Sportfachbeirat beraten
werden.

—  Der Spitzensport-Agentur sollen zentrale Forderbereiche libertragen werden, darunter die Verbandsforde-
rung, bestimmte Athletenférderungen, sportwissenschaftliche Férderungen und die Forderungen von Ein-
richtungen des Stiitzpunktsystems und internationaler Sportgrof3veranstaltungen.

—  AuBerdem soll die Agentur fiir die internationalen Sportbeziehungen und Mafinahmen zur Stirkung der Re-
prasentanz Deutschlands im internationalen Sport zustindig sein.

—  Die Rahmenbedingungen fiir Athletinnen und Athleten sollen mit Blick auf die Potential- und Leistungsori-
entierung optimiert werden.

—  Die Forderung des Sports von Menschen mit Behinderungen und ihre Teilnahme an internationalen Wett-
kdampfen, etwa an den Olympischen, Paralympischen oder Deaflympischen Spielen soll geférdert werden,
insbesondere auch mit Blick auf Sichtbarkeit und Akzeptanz des inklusiven Sports.

—  Zuwendungen sind u.a. vorgesehen fiir die Umsetzung des Nationalen Anti-Doping Codes und fiir den ent-
schiedenen Schutz vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt.

—  Nach zehn Jahren ist eine Gesamtevaluation des Gesetzes vorgesehen.

lll. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschiisse

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5921 in seiner 44. Sitzung am 8. Juli 2026
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen
die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD dessen Annahme in der durch
den Anderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(5)127 geéinderten Fas-
sung.
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Der Verteidigungsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5921 in seiner 31. Sitzung am 8. Juli
2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke dessen Annahme in der durch den Anderungsantrag der Frakti-
onen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(5)127 gednderten Fassung.

Der Parlamentarische Beirat fiir nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen hat sich gemif3 Einsetzungs-
antrag (Drucksache 21/571) in seiner 19. Sitzung am 10. Juni 2026 gutachtlich beteiligt und festgestellt, dass die
Ausfiihrungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitspriifung nicht zu beanstanden sind und damit
auf eine Priifbitte verzichtet.

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federfiihrenden Ausschuss

Der Ausschuss fiir Sport und Ehrenamt hat in seiner 24. Sitzung am 20. Mai 2026 die Durchfiihrung einer 6ffent-
lichen Anhorung zu dem Gesetzentwurf beschlossen, die in der 26. Sitzung am 24. Juni 2026 stattfand. Daran
haben sich folgende Sachverstindige beteiligt:

—  Athleten Deutschland

—  Deutscher Behindertensportverband

—  Deutscher Olympischer Sportbund

—  Prof. Dr. Urs Granacher, Vorsitzender der PotAS-Kommission

—  Dr. Alfons Holzl, Sprecher der Stindigen Konferenz der Spitzenverbiande im Deutschen Olympischen Sport-
bund

—  Jirgen Scholz, Sprecher der Konferenz der Landessportbiinde
—  Charlotte Stapenhorst (Athletin)
—  Gerd Zender, Président des Berufsverbands der Trainerinnen und Trainer im deutschen Sport e.V.

Die Ergebnisse der 6ffentlichen Anhdrung sind in die weitere Ausschussberatung eingegangen. Das Protokoll und
die Aufzeichnung der Anhdrung sowie die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen wurden der Offentlichkeit
iiber die Homepage des Deutschen Bundestages zugénglich gemacht. Zum Inhalt der 6ffentlichen Anhérung wird
auf das Sitzungsprotokoll verwiesen.

Die Petition (Pet 3-21-04-228-014713) vom 9. April 2026, {ibersandt vom Petitionsausschuss am 26. Mai 2026,
wurde sowohl in die Anhérung als auch in die abschlieBende Beratung des Gesetzentwurfs im Ausschuss fiir
Sport und Ehrenamt am 8. Juli 2026 einbezogen. Die Petition (Pet 3-21-04-228-019354) vom 30. Juni 2026, iiber-
sandt vom Petitionsausschuss am 2. Juli 2026, wurde in die abschlieBende Beratung des Gesetzentwurfs im Aus-
schuss flir Sport und Ehrenamt am 8. Juli 2026 einbezogen

Der Ausschuss fiir Sport und Ehrenamt hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5921 in seiner 28. Sitzung am
8. Juli 206 abschlieBend beraten. Die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD brachten auf Ausschussdrucksache
21(5)127 einen Anderungsantrag zum Gesetzentwurf ein. Des Weiteren legte die Fraktion BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN einen Anderungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(5)128 vor.

Die Fraktion der CDU/CSU erklirte, dass mit dem Sportfordergesetz die Forderung des Spitzensports erstmals
auf eine spezialgesetzliche Grundlage gestellt werden solle. So werde ein gesamtheitliches und transparentes Sys-
tem fiir die zukiinftige Forderung des Spitzensports in Deutschland geschaffen. Die Stellung der Athletinnen und
Athleten werde gestirkt und ihre Bediirfnisse wiirden im Rahmen der potenzial- und erfolgsorientierten Férderung
starker in den Blick genommen. Es wiirden Grundsteine fiir einen effizienteren Einsatz der Bundesmittel gelegt.
Als zentrale Stelle fiir die Spitzensportforderung des Bundes werde die Spitzensport-Agentur als 6ffentlich-recht-
liche Stiftung gegriindet. Die Spitzensport-Agentur solle {iber eigene sportfachliche Expertise verfligen sowie die
Forderung und sportfachliche Steuerung in den Kernbereichen des Spitzensports unabhéngig und aus einer Hand
gewihrleisten. Hierzu werde sie von den relevanten Akteuren des Spitzensports sportfachlich beraten. Der Ande-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen sorge dafiir, dass nunmehr auch die Athleten im Stiftungsrat der Agentur
mit der Folge vertreten seien, dass nicht nur iiber die Athleten, sondern auch mit ihnen entschieden werde. Mit
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dieser Verdnderung werde dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht nur die Sportler selbst hier Verbesserun-
gen zurecht einforderten. Dem Anderungsantrag der Koalitionsfraktionen und dem Gesetzentwurf sei daher zu-
zustimmen.

Die Fraktion der AfD erklirte, sie stimme dem Sportfordergesetz zu. Seit der Wiedervereinigung sehe man einen
dramatischen Niedergang des deutschen Spitzensports. Bei Olympischen Sommerspielen sei Deutschland von
vormals 80 Medaillen auf 33 zuriickgefallen und nur noch Zehnter, bei den Winterspielen nur noch Fiinfter. Be-
reits vor 10 Jahren sei ein Reformkonzept beschlossen worden und jetzt nach langen zehn Jahren sei man bei der
Strukturreform angekommen. Daher begriifie die Fraktion der AfD ausdriicklich das neue Sportférdergesetz, da
es die Spitzensportforderung erstmals auf eine gesetzliche Grundlage stelle. Allerdings bleibe der Gesetzentwurf
gerade im Hinblick auf die Forderzusagen zu unverbindlich. Athleten und Trainer miissten ein wirksames Mit-
spracherecht haben. Die vorgesehenen Strukturen miissten daher nachgeschérft werden, indem der Stiftungsrat
zwei Athletenvertreter (parititisch ein Olympia- und ein Para-Athlet) sowie einen Trainervertreter erhalte. Im
Sportfachbeirat miisse die Vertretung von Athleten und Trainern verdreifacht werden. Zudem sollten die Vor-
schlidge der Sachverstindigen weitgehend aufgegriffen und eingearbeitet werden.

Die Fraktion der SPD erklirte, dass mit dem Sportfordergesetz eine iiberfillige Reform der Spitzensportforde-
rung auf den Weg gebracht werde. Erstmals wiirden klare gesetzliche Grundlagen, mehr Transparenz und mo-
derne Steuerungsstrukturen fiir den deutschen Spitzensport geschaffen. Im parlamentarischen Verfahren seien
zudem eine stirkere Beteiligung der Athletinnen und Athleten, verbindliche Standards guter Verbandsfithrung
sowie die Verankerung von Safe-Sport-Grundsétzen durchgesetzt worden. Nach Auffassung der SPD-Fraktion
miissten Transparenz, Mitbestimmung und Verantwortung feste Voraussetzungen fiir den Erhalt 6ffentlicher For-
dermittel sein. Aktuelle Entwicklungen in einzelnen Sportverbénden zeigten, wie wichtig nachvollziehbare Ent-
scheidungen und die frithzeitige Einbindung der Betroffenen seien. Das Gesetz stirke daher das Vertrauen in die
Strukturen des Spitzensports und schaffe die Voraussetzungen fiir eine zukunftsfahige und leistungsorientierte
Forderung. Die SPD-Fraktion begriifite den Gesetzentwurf daher ausdriicklich und stimmte ihm in der geénderten
Fassung zu.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN hob hervor, dass das Sportfordergesetz einen wichtigen Schritt in
der Sportpolitik auf Bundesebene darstelle. Die Grundstruktur des Gesetzes sei bereits in der Zeit der griinen
Regierungsverantwortung 2021 bis 2025 entstanden. Die Einrichtung einer unabhingigen Spitzensport-Agentur
konne man als Meilenstein in der Sportférderung bezeichnen. Zunehmend hétte die Spitzensportforderung des
Bundes in den letzten Jahren im Fokus der Kritik gestanden. Zu nennen seien hier insbesondere die mehrfache
Kritik des Bundesrechnungshofes, die im Vergleich zu Spitzensportsystemen anderer Staaten eher ineffiziente
Sportférderung, aber auch die an einigen Beispielen festzumachende Intransparenz der Sportverbiande. Daher
setze man von Seite der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN auch einen besonderen Schwerpunkt bei der In-
tegritdt der Verbande und einer klaren Koppelung an den Safe-Sport-Code, die sich in einer Verbandsmitglied-
schaft im neuen Zentrum fiir Safe Sport manifestieren miisse. Die Athletinnen und Athleten miissten stets im
Mittelpunkt stehen, denn nur einen glaubwiirdigen und sauberen Sport sehe man als forderungswiirdig an. Vor
allem bei Athletinnen und Athleten im paralympischen Sport gebe es weiter einem enormen Nachholbedarf. Im
parlamentarischen Verfahren habe man sich daher mit eigenstiindigen Bundestagsantrigen und Anderungsantri-
gen zum Gesetzentwurf eingebracht und positive Resonanz bei vielen Gesprachen mit Athletinnen und Athleten
sowie bei Personen aus den Verbdnden und organisiertem Sport sowie der Wissenschaft erhalten. Man zeige sich
hier schon enttduscht, dass diese vorgelegten Vorschlédge fiir mehr Transparenz sowie glaubwiirdige und {iberzeu-
gende Good-Governance-Maflnahmen in den Verbinden von der Koalition nicht geniigend aufgegriffen worden
seien. Letztlich habe man sich fiir eine Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf entschieden.

Die Fraktion Die Linke stellte fest, dass die Anderungen bei weitem nicht ausreichten, um aus dem Gesetzent-
wurf ein gutes Gesetz zu machen. So fehlten im Stiftungsrat ein verbindlicher Sitz fiir den Sport der Menschen
mit Behinderungen und fiir eine unabhéngige Athletenvertretung wie Athleten Deutschland. Das Hauptproblem,
also die Arbeitsbedingungen der Athletinnen und Athleten, aber auch des gesamten Leistungssportpersonals,
werde tiberhaupt nicht beriicksichtigt. Ebenso fehle eine Gleichstellung des Sports der Menschen mit Behinde-
rungen mit dem olympischen Sport. Vor allem aber miisse die Sportférderung und insbesondere die Spitzensport-
forderung zur Pflichtaufgabe des Bundes werden. Fiir den versprochenen Paradigmenwechsel reiche dieses Ge-
setz nicht aus. Daher lehnte die Fraktion Die Linke den Gesetzentwurf ab.
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Der Ausschuss fiir Sport und Ehrenamt beschloss mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke die Annahme des Anderungsan-
trags auf Ausschussdrucksache 21(5)127.

Der Ausschuss fiir Sport und Ehrenamt beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD
gegen die Stimmen der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke die
Ablehnung des Anderungsantrags auf Ausschussdrucksache 21(5)128.

Dgr Ausschuss fiir Spogt und Ehrenamt beschloss mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke, die Annahme des Gesetzentwurfs auf
Drucksache 21/5921 in der gednderten Fassung zu empfehlen.

B. Besonderer Teil

Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss fiir Sport und Ehrenamt empfohlenen Anderungen gegeniiber
der urspriinglichen Fassung des Gesetzentwurfs erldutert.

Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

Die Autonomie des Sports ist verfassungsrechtlich verankert und wird mit dieser Regelung einfachgesetzlich
wiedergegeben. Sie beschreibt das Recht der Sportverbande und -vereine, ihre Angelegenheiten weitgehend un-
abhdngig von staatlicher Einflussnahme zu verwalten. Der Bund achtet diese strukturelle Eigenstiandigkeit des
Sports bei seiner Forderung. Mit ihrer Eigenstdndigkeit geht die Pflicht zu einer nachhaltigen und verantwor-
tungsvollen Selbstregulierung der Verbiande Hand in Hand.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Streichung ist eine Folgednderung zu Nummer 1 a).
Zu Doppelbuchstabe bb

Qualifizierte und hoch motivierte Trainerinnen und Trainer sind fiir den Erfolg unserer Spitzenathletinnen und -
athleten essentiell. Angesichts der hohen Anforderungen und Arbeitsbelastungen sowie steigender Lebenshal-
tungskosten ist es ein wichtiges Ziel, eine angemessene Vergiitung fiir die mit Bundesmitteln bezuschussten Trai-
nerinnen und Trainer im Rahmen dieses Gesetzes sowie der begleitenden Traineroffensive sicherzustellen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Eine gute und professionelle Verbandsfithrung zahlt auf sportlichen Erfolg der Athletinnen und Athleten ein. Die
mit dem vorliegenden Gesetz bezweckte Entbiirokratisierung und Flexibilisierung im Férdersystem kann nur dort
ihre volle Wirkung entfalten, wo sie auf funktionierende und professionelle Verbandsstrukturen trifft. Hierzu z&h-
len auch die Einrichtung und die wirksame Beteiligung der Vertretung von Athletinnen und Athleten. Ziel dieses
Gesetzes soll es daher sein, die Verbdnde bei dem Aufbau oder Erhalt dieser Strukturen zu fordern und zu férdern.

Zu Doppelbuchstabe dd

Zu den optimalen Trainings- und Umfeldbedingungen fiir Spitzenathletinnen und Spitzenathleten zihlt auch ein
sicheres Umfeld ohne interpersonale Gewalt und Machtmissbrauch. Mit dem Zentrum fiir Safe Sport e. V. entsteht
erstmals eine unabhéngige Institution, die Fille von interpersonaler Gewalt unabhingig von bestehenden
Sportstrukturen untersucht, aufarbeitet, sanktioniert und diesen auch vorbeugt. Um Wirksamkeit zu entfalten, ist
das Zentrum fiir Safe Sport e. V. auf den Beitritt der Sportorganisationen angewiesen. Deshalb bedeutet wirkungs-
orientiert im Sinne dieser Regelung Aktivitdten, die nachweisbar positive Verdnderungen im Rahmen des Vorge-
hens des Bundes gegen interpersonale Gewalt bewirken. Hierzu zdhlt auch das entschiedene Vorantreiben des
Beitritts der Zuwendungsnehmer zum Zentrum fiir Safe Sport e. V. durch den Bund.
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Zu Nummer 2

Gewalt und Machtmissbrauch sind besondere Risiken im Spitzensportsystem. Mit dem vom DOSB zur Verfligung
gestellten Safe Sport Code fiir den organisierten Sport (,,Safe Sport Code fiir den organisierten Sport — Ein Muster-
Regelwerk gegen interpersonale Gewalt im Sport™ — SSC) liegt nun ein Regelwerk vor, das interpersonale Gewalt
definiert, Verfahren zu deren Untersuchung ermoglicht und Sanktionen auch unterhalb der strafrechtlichen
Schwelle schafft. Mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung des DOSB vom 07.12.2024 wurde der SSC als
verbindliches Regelwerk verabschiedet. Die Mitgliedsorganisationen des DOSB haben sich zugleich in einer ver-
bindlichen Selbstverpflichtung dazu bekannt, den SSC bis spitestens Ende 2028 zu implementieren. Daher soll
diese Fordervoraussetzung erst nachgelagert am 01.01.2029 in Kraft treten. Dies wird in § 29 Satz 1 geregelt. Sie
gilt ausschlieBlich fiir die Spitzenverbénde selbst als direkte Zuwendungsnehmer, nicht jedoch fiir weitere Struk-
turen innerhalb des Fordersystems, fiir die zum Teil abweichende Ubergangsregelungen gelten.

Zu Nummer 3
Als Zweck der Spitzensport-Agentur soll die Steuerung explizit benannt werden.

Der Begriff der ,,Steuerung™ verdeutlicht, dass die Spitzensport-Agentur Ziele setzen, Entwicklungen tiberpriifen
und Fehlentwicklungen adressieren kann.

Die Verankerung von Steuerung und Férderung im Zweiklang als Zwecke der Spitzensport-Agentur wurde schon
im ,,Feinkonzept zur Nachsteuerung und Optimierung der Férderung des Leistungs- und Spitzensports in Deutsch-
land* der Bund-Lénder-Sport-AG vereinbart.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Der Stiftungsrat besteht aus zehn Mitgliedern.
Zu Doppelbuchstabe bb

Von den zehn Mitgliedern des Stiftungsrats werden fiinf Mitglieder vom Bund entsendet. Drei Mitglieder hiervon
entsendet der Deutsche Bundestag. Hiervon sollen jeweils ein Mitglied vom Haushaltsausschuss, vom Ausschuss
fiir Sport und Ehrenamt und vom Verteidigungsausschuss benannt werden. Das Bundeskanzleramt und das Bun-
desministerium der Finanzen entsenden fiir die Bundesregierung jeweils ein Mitglied in den Stiftungsrat.

Zu Doppelbuchstabe cc

Der Deutsche Olympische Sportbund entsendet vier Mitglieder in den Stiftungsrat, wovon ein Mitglied seiner
Athletenkommission angehdrt, um die unmittelbare Vertretung der Athleten im Stiftungsrat zu gewéhrleisten.

Zu Buchstabe b

Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieder des Stiftungsrats sollen von den entsendenden Stellen direkt be-
nannt werden. Die Regelung soll eine sachgerechte und unbiirokratische Benennung ermoglichen und findet sich
auch in anderen Errichtungsgesetzen fiir ffentlich-rechtliche Stiftungen.

Zu Buchstabe ¢

Die Regelung soll in der Satzung konkretisiert werden. Dies gilt insbesondere fiir die Fragen der Dauer des Stif-
tungsratsmandats und der Moglichkeit der Stimmrechtsiibertragung.

Zu Buchstabe d

Der Absatz war sprachlich missverstindlich formuliert und soll klarer gefasst werden.
Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Der Stiftungsrat soll mindestens zweimal im Jahr tagen. Dariiber hinaus steht es ihm frei, jederzeit und anlassbe-
zogen zu tagen. Er wird von seinem Vorsitz einberufen. Alles Weitere regelt die Satzung.
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Zu Buchstabe b

Der Zustimmungsvorbehalt des Vorsitzes fiir Entscheidungen iiber Haushaltsangelegenheiten nach Absatz 2
Satz 2 Nummer 6 wurde gestrichen. Das Bundeskanzleramt priift die Einhaltung geltenden Rechts, insbesondere
der Bundeshaushaltsordnung und des Haushaltsgesetzes des Bundes, bereits im Rahmen seiner Rechtsaufsicht
iiber die 6ffentlich-rechtliche Stiftung. Zudem unterliegt die Stiftung der externen Finanzkontrolle.

Zu Nummer 6

Der Stiftungsrat wihlt den Vorstand mit zwei Dritteln der Stimmen seiner gesetzlichen Mitglieder. Der Vorstand
soll so einen moglichst breiten Riickhalt im Stiftungsrat haben. AuBlerdem ist der Vorstand nur dann gewéhlt,
wenn er die Stimme des Vorsitzes des Stiftungsrats erhdlt. Der Zustimmungsvorbehalt ist der Tatsache geschuldet,
dass die Stiftung ausschliellich Bundesmittel verausgabt. Ein Vertrauensverhéltnis zwischen Bundeskanzleramt
und Vorstand ist, gerade vor dem Hintergrund seiner weitgehenden Unabhéngigkeit, daher in besonderem Malle
essentiell.

Zu Nummer 7

Das Bundeskanzleramt und die Sportministerkonferenz der Lander entsenden je ein Mitglied als stindigen Gast
ohne Stimmrecht in den Sportfachbeirat, um den Informationsfluss zwischen dem Stiftungsrat und dem Sport-
fachbeirat zu gewihrleisten und teilzuhaben an den Diskussionen des Gremiums. So soll eine effizientere Arbeits-
weise der Gremien ermoglicht werden.

Zu Nummer 8

Die Vorschrift regelt die Arbeitsweise des Sportfachbeirates im Zusammenspiel mit dem Vorstand. Der Sport-
fachbeirat wird von seinem Vorsitz oder auf Antrag des Vorstandes zu einer Sitzung einberufen. Dies kann jeder-
zeit und anlassbezogen erfolgen. Dem Vorstand steht es zudem frei, sich auch von einzelnen Mitgliedern des
Sportfachbeirates beraten zu lassen. Der Vorstand tagt aber jedenfalls mindestens zweimal im Kalenderjahr ge-
meinsam mit dem gesamten Sportfachbeirat.

Zu Nummer 9

Gemil § 1 Absatz 3 Nummer 4 verfolgt der Bund das Ziel der Ermoglichung optimaler Trainings- und Umfeld-
bedingungen fiir Spitzenathletinnen und Spitzenathleten, wozu auch der Aufbau und Betrieb eines wirkungsori-
entierten Zentrums fiir Safe Sport e. V. zdhlt. Das Zentrum fiir Safe Sport e. V. ist hierfiir auf den Beitritt der
Sportorganisationen angewiesen. Die Bundesregierung wirbt fiir diesen Beitritt und verfolgt dabei zunéchst einen
freiwilligen Ansatz. Dieser freiwillige Ansatz soll evaluiert werden, um zu priifen, ob eine gesetzliche Anpassung
im Sinne einer verpflichtenden Regelung notwendig erscheint.

Zu Nummer 10

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in Kraft. Ausgenommen hiervon ist die Férdervoraussetzung
nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz. Diese Regelung soll erst am 1. Januar 2029 in Kraft treten, um
den Zuwendungsnehmern eine angemessene Ubergangsfrist zu verschaffen, die es ihnen erméglicht, den SSC
fristgerecht umzusetzen.

Berlin, den 8. Juli 2026

Artur Auernhammer Lars Schieske Bettina Lugk
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatterin
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Tina Winklmann Christian Gorke
Berichterstatterin Berichterstatter



	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Deutschland“ die Angabe „und achtet dabei die verfassungsrechtlich verankerte Autonomie des Sports“ eingefügt.
	b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

	2. In § 4 Absatz 2 Nummer 2 wird nach der Angabe „vorgeht“ die Angabe „, dazu insbesondere den Safe Sport Code für den organisierten Sport umsetzt“ eingefügt.
	3. In § 13 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „systematische Entwicklung“ durch die Angabe „Steuerung“ ersetzt.
	4. §19 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	b) In Absatz 2 wird die Angabe „Mitglieder des Stiftungsrats“ durch die Angabe „entsendenden Stellen“ ersetzt und wird nach der Angabe „benennen“ die Angabe „für jedes Mitglied“ eingefügt.
	c) In Absatz 3 wird die Angabe „für eine Amtszeit von vier Jahren“ gestrichen.
	d) In Absatz 4 wird die Angabe „Ein Mitglied des Bundeskanzleramtes“ durch die Angabe „Das Mitglied des Stiftungsrats, das dem Bundeskanzleramt angehört,“ ersetzt.

	5. § 20 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 2 wird vor Satz 1 der folgende Satz eingefügt:
	b) Absatz 6 wird gestrichen.
	c) Die Absätze 7 und 8 werden zu den Absätzen 6 und 7.

	6. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz 1 wird die Angabe „einfacher Mehrheit“ durch die Angabe „zwei Dritteln der Stimmen seiner gesetzlichen Mitglieder“ ersetzt.
	b) In Satz 2 wird die Angabe „Stimmen“ durch die Angabe „Stimme“ ersetzt und wird die Angabe „sowie der Mitglieder nach § 19 Absatz 1 Nummer 2“ gestrichen.

	7. In § 23 Absatz 2 wird die Angabe „Bundeskanzleramt entsendet“ durch die Angabe „Bundeskanzleramt und die Sportministerkonferenz der Länder entsenden jeweils“ ersetzt.
	8. § 24 Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:
	9. § 28 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	10. § 29 wird durch den folgenden § 29 ersetzt:



